
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ilzhöfer Inh. Walch GmbH & Co. KG für einen Stromverbrauch bis zu 100.000 kWh  
für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke

1. Vertragsabschluss / Lieferbeginn
1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen, For-
mularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind die bei Vertrags-
schlussgeltenden Preise.
1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in 
Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zu-
stande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle 
für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des 
bisherigen Liefervertrags etc.) erfolgt sind. 

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Leistungs
umfang / Weiterleitungsverbot / Befreiung von der 
Leistungspflicht
2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Be-
darf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. 
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, 
über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identi-
fikationsnummer energiewirtschaftlich identifiziert wird. Von der 
Gesamtabnahmeverpflichtung nach Satz 1 ausgenommen ist die 
in Eigenerzeugungsanlagen produzierte elektrische Energie, die 
ausschließlich vom Kunden selbst verbraucht wird (Eigenver-
sorgung). Entsprechendes gilt für Mengen, die im Rahmen der 
gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung nach § 42b EnWG be-
zogen werden. Eine Aufnahme, Erweiterung oder Einschränkung 
der Eigenversorgung ist dem Lieferanten zwei Monate vorab 
anzuzeigen.
2.2. Auf Verlangen des Kunden können unter den Voraussetzun-
gen des § 10c EEG die Strombezüge aus dem Netz, die in einer 
Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeu-
gung von Strom verbraucht werden, der Entnahmestelle in Ziffer 
1 des Auftragsformulars zugeordnet werden. Damit der Lieferant 
die Zuordnung der Entnahmestelle veranlassen kann, muss der 
Kunde dem Lieferanten mit dem Verlangen die hierfür erforderli-
chen Angaben, insbesondere die Marktlokations-Identifikations-
nummer der weiteren Entnahmestelle, die der Entnahmestelle in 
Ziffer 1 des Auftragsformulars zugeordnet werden soll, mitteilen.
2.3. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbe-
treiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil 
dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem 
wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant 
stellt dem Kunden das Entgelt für den Messstellenbetrieb und 
die Messung unter den Voraussetzungen von Ziffer 6.3.3. in 
Rechnung.
2.4. Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung 
nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.
2.5. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlus-
ses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den mögli-
chen Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf 
Ziffer 10 verwiesen. 
2.6. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch 
unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben 
und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen 
oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (ins-
besondere höhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, 
Pandemien, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnun-
gen), unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren ver-
traglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände 
noch andauern. 
2.7. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, 
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/
oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den 
Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Scha-
densersatzansprüche des Kunden gegen den Lieferanten blei-
ben für den Fall unberührt, dass den Lieferanten an der Unter-
brechung ein Verschulden trifft.

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen /  
Abrechnung / Anteilige Preisberechnung / Abrechnungs
informationen / Verbrauchshistorie
3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch konventionelle 
oder moderne Messeinrichtungen bzw. Messsysteme oder ein 
intelligentes Messsystem i. S. d. MsbG (oder rechtmäßige Er-
satzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermit-
telt. Ein intelligentes Messsystem besteht nach § 2 Nr. 7 MsbG 
aus einer modernen Messeinrichtung, die über ein Smart-Meter-
Gateway in ein Kommunikationsnetz eingebunden ist. Die Able-
sung der Messwerte wird vom Messstellenbetreiber oder Liefe-
ranten oder, sofern keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten 
(z. B. über ein intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Verlangen 
des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom 
Kunden selbst durchgeführt. Erfolgt eine Fernübermittlung der 
Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem), wird 
die Ablesung der Messwerte in begründeten Einzelfällen, z. B. 
für die Dauer eines technisch bedingten Ausfalls der Fernkom-
munikation, ebenfalls auf Verlangen des Lieferanten kostenlos 
vom Kunden selbst durchgeführt, sofern dies für die Abrechnung 
nach diesem Vertrag erforderlich ist. Verlangt der Lieferant eine 
Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden 
rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt 
zum Zwecke der Abrechnung, etwa anlässlich eines Lieferan-
tenwechsels oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses 
des Lieferanten an einer Überprüfung der Ablesung, und zum 
Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der Kun-
de kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese 
nicht zumutbar ist. 
3.2. Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeit-
raum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten 
übermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermit-
teln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellen-
betreiber rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte verfügbar sind), 
kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Berücksichti-
gung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. 
3.3. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder 
des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und 
zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der 
preislichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Betriebs, 
zur Wartung eines intelligenten Messsystems oder zur Ablesung 
der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung 
kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am 
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine 
Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Er-
satztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Messeinrichtung bzw. das intelligente Messsystem zu-
gänglich ist. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert 

oder behindert, stellt der Lieferant dem Kunden die dadurch 
entstandenen Kosten nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung.
3.4. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszah-
lungen verlangen. Sofern keine Prognosemenge vereinbart wur-
de, berechnet der Lieferant diese unter Berücksichtigung des vo-
raussichtlichen Verbrauchs nach billigem Ermessen in der Regel 
auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwölf 
Monate bzw. unter Berücksichtigung des durchschnittlichen 
Verbrauchs vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Im Falle einer monatlichen Abrechnung entfällt 
das Recht des Lieferanten nach Satz 1.
3.5. Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt 
die Abrechnung zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten 
Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, und 
zum Ende des Vertragsverhältnisses. Abweichend von Satz 
1 hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, 
vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf 
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten 
erfolgt. In jeder Abrechnung wird der tatsächliche Umfang der 
Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abge-
rechnet. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen 
von der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der 
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet 
bzw. nachentrichtet, spätestens aber mit der nächsten Ab-
schlagszahlung verrechnet. 
3.6. Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Mess-
system ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, anstelle der 
Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem 
Vertrag für die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von 
drei Wochen nach dem Liefermonat abzurechnen. 
3.7. Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach 
Wahl des Lieferanten in elektronischer oder in Papierform er-
stellt. Erhält der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt 
die Übermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elek-
tronischer Form. Erhält der Kunde elektronische Abrechnungen, 
erfolgt die Übermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch 
einmal jährlich in Papierform.
3.8. Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und er-
folgt keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein 
intelligentes Messsystem), erhält er unentgeltlich die (in jeder 
Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach 
§ 40b EnWG automatisch alle sechs Monate und auf Wunsch 
alle drei Monate. Erfolgt eine Fernübermittlung der Verbrauchs-
daten (z. B. über ein intelligentes Messsystem) und rechnet der 
Lieferant nicht monatlich ab, erhält der Kunde unentgeltlich 
die Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch 
monatlich.
3.9. Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden 
und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit verfüg-
bar, ergänzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie 
gegen Entgelt zur Verfügung.
3.10. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten 
Messsystems an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehör-
de oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 
MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem 
Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrs-
fehlergrenzen nicht überschritten werden.
3.11. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des 
intelligenten Messsystems eine Überschreitung der eichrechtli-
chen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermitt-
lung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer 
Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der 
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet 
bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung 
verrechnet. Ist das Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei festzu-
stellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch 
keine rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt der 
Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien 
Ablesung durch Schätzung entsprechend Ziffer 3.2. Ansprüche 
nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vor-
hergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Aus-
wirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum fest-
gestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens 
drei Jahre beschränkt.
3.12. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Ab-
rechnungszeitraums oder beginnt oder endet der Abrechnungs-
zeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Aufnahme 
oder Beendigung der Belieferung), so rechnet der Lieferant ver-
brauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die 
Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestand-
teile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des 
Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schätzung 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und 
nach der Preisänderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Ver-
brauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer Er-
fahrungswerte angemessen zu berücksichtigen sind. Die nach 
der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können 
entsprechend angepasst werden.

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsver
weigerung / Aufrechnung
4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zu-
gang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem 
vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Ab-
schlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten 
Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels 
Dauerauftrag oder Überweisung (auch durch Barüberweisung) 
zu zahlen. Der Kunde informiert den Lieferanten vorab in Text-
form, sofern Dritte für ihn leisten. Der Lieferant ist berechtigt, 
Zahlungen Dritter abzulehnen.
4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der 
Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner 
Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung 
auf oder lässt er den Betrag durch einen Beauftragten (z. B. 
Inkassodienstleister, Netzbetreiber) einziehen, werden dem Kun-
den die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 18 
in Rechnung gestellt. Die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. § 288 Abs. 
5 BGB bleibt unberührt.
4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungs-
aufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
4.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne 
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleich-
bare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der 
Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und so-
lange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funk-
tion der Messeinrichtung festgestellt ist, oder 

4.3.2. sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernst-
hafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. 
bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, 
ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außer-
halb der Plausibilität liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn 
eine Nachprüfung der Messeinrichtung deren ordnungsgemäße 
Funktion bestätigt hat. Rechte des Kunden nach § 315 BGB blei-
ben von Ziffer 4.3 unberührt.
4.4. Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden 
aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder man-
gelhafter Erfüllung der Hauptleistungspflichten.

5. Vorauszahlung / Sicherheitsleistungen
5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Voraus-
zahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit 
einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in 
Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf 
Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen 
begründeten Fällen. 
5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Be-
ginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die 
Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte 
der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist frühestens zum Liefer-
beginn fällig. Die Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach dem 
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem 
aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht 
der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
ist dies angemessen zu berücksichtigen. 
5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kun-
den nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach 
Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich da-
bei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden 
Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet. 
5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant 
beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder 
Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstel-
lenbetreiber damit beauftragen. 
5.5. Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Si-
cherheitsleistung in Höhe der für einen Zeitraum von zwei Liefer-
monaten voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden Zahlun-
gen verlangen. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, 
ist eine Sicherheitsleistung nur zulässig in Form einer unbeding-
ten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bürgschaft einer 
europäischen Bank. Die sich verbürgende Bank muss ein Rating 
im „A“-Bereich von Standard & Poors oder ein gleichwertiges 
Rating einer anderen international anerkannten Rating-Agentur 
aufweisen.
5.6. Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, so-
bald der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. 
Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, 
in dem dies zur Erfüllung der rückständigen Zahlungsverpflich-
tungen erforderlich ist.
5.7. Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.6 wird der Lie-
ferant dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich androhen, es 
sei denn nach den Umständen des Einzelfalls besteht Grund zu 
der Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spät 
erfolgen würde. Ist der Abschluss des Vertrags für den Kunden 
ein Handelsgeschäft, beträgt die Frist wenigstens eine Woche. In 
allen übrigen Fällen beträgt sie einen Monat.
5.8. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre 
Voraussetzungen weggefallen sind.
5.9. Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der 
Belieferung sowie zur Kündigung in Ziffer 9 bleiben unberührt. 

6. Preise und Preisbestandteile / Zukünftige Steuern, Ab
gaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen /  
Preisanpassung nach billigem Ermessen
6.1. Der Kunde zahlt einen vertrieblichen Grundpreis und einen 
verbrauchsabhängigen Arbeitspreis. Diese enthalten die Kosten 
für Energiebeschaffung und Vertrieb sowie im Bedarfsfall die 
Kosten für den Erwerb und die Entwertung von Herkunftsnach-
weisen nach § 3 Nr. 29 EEG. 
6.2. Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich um das vom Liefe-
ranten an den Netzbetreiber für die Netznutzung zur Belieferung 
abzuführende Netzentgelt. Der Netzbetreiber ermittelt dieses 
Entgelt zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der 
von der zuständigen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des 
§ 21a EnWG i. V. m. der ARegV, der StromNEV und sonstigen 
Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. 
eines Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV angepassten Erlösober-
grenze. Der Netzbetreiber veröffentlicht die jeweils geltende 
Höhe der Netzentgelte auf seiner Internetseite. Der Lieferant 
berechnet das vom Kunden zu zahlende Entgelt im Rahmen 
von monatlichen Abschlägen bzw. Abrechnungen mit 1/12 des 
Jahresentgelts.
6.3. Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich um das vom Liefe-
ranten an den Netzbetreiber abzuführende Entgelt für den kon-
ventionellen Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen und 
Messsystemen. Der Netzbetreiber ermittelt dieses Entgelt zum 
01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der zustän-
digen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. 
m. der ARegV, der StromNEV und sonstigen Bestimmungen des 
EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres 
gemäß § 4 ARegV angepassten Erlösobergrenze.
6.3.1. Der Netzbetreiber veröffentlicht die jeweils geltende Höhe 
des Entgelts für den Messstellenbetrieb auf seiner Internetseite. 
Der Lieferant berechnet das vom Kunden zu zahlende Entgelt im 
Rahmen von monatlichen Abschlägen bzw. Abrechnungen mit 
1/12 der Jahresentgelte.
6.3.2. Wird oder ist eine nach diesem Vertrag vom Lieferanten 
belieferte Marktlokation des Kunden mit einem intelligenten 
Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung i. S. d. 
MsbG ausgestattet, greift Ziffer 6.3 nicht für diese Marktlo-
kation. In diesem Fall schuldet nach den Vorgaben des MsbG 
grundsätzlich der Kunde dem Messstellenbetreiber das Mess-
stellenbetriebsentgelt, es sei denn, der Lieferant ist nach Ziffer 
6.3.3 zur Zahlung des Messstellenbetriebsentgelts gegenüber 
dem Messstellenbetreiber verpflichtet.
6.3.3. Ist der Lieferant aufgrund einer vertraglichen, gesetz-
lichen oder regulierungsbehördlichen Regelung anstelle des 
Kunden verpflichtet, das Entgelt für den Messstellenbetrieb mit 
intelligenten Messsystemen oder modernen Messeinrichtungen 
für belieferte Marktlokationen des Kunden an den Messstel-
lenbetreiber abzuführen, erhöht sich der Preis nach Ziffer 6.1 
dieses. Der Lieferant wird dem Kunden das zu zahlende Entgelt 

und den Umstand, dass dieses im Rahmen dieses Vertrags vom 
Lieferanten an den Kunden weiterberechnet wird und sich die 
Preise nach Ziffer 6.3.1 um dieses Entgelt erhöhen, informato-
risch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Umstände bekannt 
sind. Der Lieferant ist berechtigt, mit grundzuständigen Mess-
stellenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte 
für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und 
modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grund-
zuständige Messstellenbetreiber gegenüber dem Lieferanten 
abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass eine zusätz-
liche Inanspruchnahme des Kunden für diese Entgelte durch 
den grundzuständigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist. 
Ziffer 6.3.1 Satz 3 gilt entsprechend.
6.4. Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich darüber hinaus um 
folgende Preisbestandteile nach den Ziffern 6.4.1 bis 6.4.3 in der 
jeweils geltenden Höhe. Die für das jeweils folgende Kalender-
jahr geltende Höhe der Preisbestandteile nach den Ziffern 6.4.1 
bis 6.4.3 werden bis zum 25.10. eines Kalenderjahres von den 
Übertragungsnetzbetreibern im Internet veröffentlicht (derzeit: 
www.netztransparenz.de). Im Einzelnen:
6.4.1. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende 
KWKG-Umlage nach §12 EnFG. Mit der KWKG-Umlage werden 
Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch 
die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der 
Stromerzeugung aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen sowie zur Förderung des Ausbaus von Wärme- und 
Kältenetzen entstehen. Die KWKG-Umlage beträgt für das Ka-
lenderjahr 2025 - 0,277 Cent pro kWh für Jahresverbrauchs-
mengen bis 1.000.000 kWh.  
6.4.2. Den vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlenden 
Aufschlag für besondere Netznutzung nach der Festlegung der 
BNetzA (Az. BK8-24-001-A). Der Aufschlag für besondere Netz-
nutzung enthält die Kosten, die mit der § 19-StromNEV-Umlage 
ausgeglichen werden sollen sowie den Aufschlag für besondere 
einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA 
(Az. BK8-24-001-A). Mit der §19-StromNEV-Umlage werden 
Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern aus 
der Verpflichtung entstehen, nachgelagerten Netzbetreibern 
Erlöse zu erstatten, die diesen entgehen, weil sie bestimmten 
Letztverbrauchern mit atypischem Verbrauchsverhalten oder 
besonders hohem Stromverbrauch nach § 19 Abs. 2 StromNEV 
reduzierte Netzentgelte anbieten müssen. In die § 19-Strom-
NEV-Umlage werden derzeit die Kosten, die mit der Wasserstoff-
umlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG ausgeglichen 
werden sollen, eingerechnet. Mit der Wasserstoffumlage wer-
den Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern 
durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung 
der Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse entstehen. 
Mit dem Aufschlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung 
werden die Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbe-
treibern aus der Wälzung EE-bedingter Mehrkosten durch nach-
gelagerte Netzbetreiber entstehen. Der Kunde trägt die einzelnen 
Umlagen bzw. Aufschläge, die derzeit gemeinsam als Aufschlag 
für besondere Netznutzung erhoben werden. Die § 19-Strom-
NEV-Umlage beträgt für das Kalenderjahr 2025 - 1,558 Cent pro 
kWh für Jahresverbrauchsmengen bis 1.000.000 kWh.  
6.4.3. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende 
Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i. V. m. § 12 EnFG. Die 
Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den Über-
tragungsnetzbetreibern durch Entschädigungszahlungen nach 
Maßgabe von § 17e EnWG an Betreiber von betriebsbereiten 
Offshore-Windenergieanlagen in Folge von Störungen oder Ver-
zögerungen der Netzanbindung dieser Anlagen entstehen sowie 
u. a. Offshore-Anbindungskosten nach § 17d Abs. 1 EnWG, 
den §§ 17a und 17b EnWG sowie die Kosten nach § 12b Abs. 1 
Satz 3 Nr. 7 EnWG und des Flächenentwicklungsplans nach § 5 
WindSeeG. Die Offshore-Netzumlage beträgt für das Kalender-
jahr 2025 - 0,816 Cent pro kWh für Jahresverbrauchsmengen 
bis 1.000.000 kWh.
6.5. Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich um die vom Lieferan-
ten an den Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung 
zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber 
abzuführenden Konzessionsabgabe. Die Konzessionsabgabe 
wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis 
gegenüber dem Netzbetreiber für die Einräumung des Rechts zur 
Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den 
Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von 
Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, er-
hoben. Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach dem 
jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden Ge-
meinde bzw. dem betreffenden Landkreis nach Maßgabe von § 
2 KAV vereinbarten Konzessionsabgabensatz.
6.6. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach 
Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2. bis 6.5. und 6.7. 
nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der 
Preis nach Ziffer 6.1. um die hieraus entstehenden Mehrkosten 
in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls 
die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertrags-
schluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen 
Belastung (d. h. keine Bußgelder oder Ähnliches) belegt wird, 
soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach 
diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Eine Weiterbe-
rechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und 
Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret 
vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der 
Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist 
auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck 
der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. 
B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden können. 
Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung 
der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche Weiterberech-
nung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
6.7. Der Preis nach Ziffer 6.1. erhöht sich um die Stromsteuer 
in der jeweils geltenden Höhe (gesetzlicher Regelsatz nach § 3 
StromStG derzeit: 2,05 Cent pro kWh). Zusätzlich fällt auf den 
nach Satz 1 erhöhten Preis und die unter Ziffer 6.2. bis 6.5. auf-
geführten Preisbestandteile sowie etwaige zukünftige Steuern, 
Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach 
Ziffer 6.6. die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an 
(gesetzlicher Regelsatz nach § 12 Abs. 1 UStG).
6.8. Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils 
geltende Höhe eines nach den Ziffern 6.2. bis 6.7. zu zahlenden 
Preisbestandteils auf Anfrage mit.
6.9. Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.1. – 
nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sons-
tige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.6. – durch 
einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß 
§ 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Senkungen). Anlass 
für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung 
der in Ziffer 6.1. genannten Kosten. Der Lieferant überwacht 
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fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer 
Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten nach Ziffer 
6.1. seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser 
Ziffer 6.9. bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach dieser 
Ziffer 6.9. erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt 
des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung 
beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei 
jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige 
Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen 
bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpas-
sung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach 
für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen 
werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindes-
tens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhö-
hungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, 
die Ausübung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich 
überprüfen zu lassen. Änderungen des vertrieblichen Grundprei-
ses und des verbrauchsabhängigen Arbeitspreises nach dieser 
Ziffer 6.9. sind nur zum Monatsersten, erstmals zum Ablauf der 
vertraglichen Erstlaufzeit, möglich. Preisanpassungen werden 
nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen 
spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in 
Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf 
wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hin-
gewiesen.

7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG
Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer 
vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten über die Erbrin-
gung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Minder-
erzeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer 
Arbeit und über einen anderen Bilanzkreis unverzüglich mitzu-
teilen. Der Lieferant wird die Erbringung der Dienstleistung auf 
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung – soweit und solange 
diese nicht durch eine Festlegung der BNetzA entbehrlich wird 
– gegen angemessenes Entgelt ermöglichen. Wird eine solche 
Dienstleistung erstmalig im Rahmen dieses Lieferverhältnisses 
erbracht und handelt es sich bei dem Kunden nicht zugleich 
um einen Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG, steht dem 
Lieferanten ein außerordentliches Kündigungsrecht dieses Lie-
ferverhältnisses mit einer Frist von drei Kalendermonaten zum 
Monatsende zu.

8. Änderungen des Vertrags
Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen 
und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses (z. B. EnWG, Strom-/GasGVV, Strom-/GasNZV, 
MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche Rechtspre-
chung, Festlegungen und Beschlüsse der BNetzA). Das ver-
tragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch 
unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen 
Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern 
deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwi-
schen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens 
und dem Inkrafttreten – absehbar war), die der Lieferant nicht 
veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht 
unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach 
Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Lücke nicht un-
erhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrags 
entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel 
für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Er-
gänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant 
verpflichtet, den Vertrag – mit Ausnahme des Entgelts – unver-
züglich insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die 
Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und 
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertrags-
lücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsver-
hältnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher Über-
leitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrags nach dieser 
Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird 
nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung 
spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in 
Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kündigen. Hie-
rauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen.

9. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung /  
Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes 
Messsystem
9.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen 
und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber 
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem 
Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet („Energie-
diebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weite-
ren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.
9.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe der auf den lau-
fenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Voraus-
zahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und In-
kassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung 
einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen 
Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Hat der Kunde eine Si-
cherheit geleistet, gilt dies nur, sofern der Kunde mit einem Be-
trag im Zahlungsverzug ist, der die Sicherheitsleistung um mind. 
€ 100,00 übersteigt. Bei der Berechnung des Mindestbetrags 
bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kun-
de schlüssig beanstandet hat oder die wegen einer Vereinbarung 
zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fällig sind oder die 
aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen 
Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung 
unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis 
zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde dar-
legt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Ver-
pflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden wird die 
Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher angedroht und 
die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung 
der Anschlussnutzung drei Werktage vorher unter Angabe des 
Zeitpunkts der Auftragserteilung angekündigt. Der Lieferant 
wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genannten 
Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, 
wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen 
Netznutzungsvertrags Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. 
Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die 
einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich 
schriftlich hinweisen.
9.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung 
der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt 
dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächli-
chem Aufwand in Rechnung. Die Belieferung wird unverzüglich 
wiederhergestellt, wenn die Gründe für die Unterbrechung ent-

fallen und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung 
bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem 
Kunden zur Verkürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer 
erteilten Einzugsermächtigung unbenommen, die Kosten der 
Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich mittels 
Überweisung zu zahlen.
9.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der 
Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Ver-
teilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden 
im Falle einer außerordentlichen Kündigung des Lieferanten 
trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netz-
betreibers, Prozessfristen aus den Festlegungen der BNetzA 
zu Lieferantenwechselprozessen) über den Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell zugeordnet 
werden, ohne dass der Lieferant dafür einen Ausgleich erhält (z. 
B. im Rahmen der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des 
Netzbetreibers), schuldet der Kunde für diese fortwährende Be-
lieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor im Fall eines Energiediebstahls nach 
Ziffer 9.1 oder im Fall eines Zahlungsverzugs unter den Voraus-
setzungen von Ziffer 9.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall 
ist dem Kunden die Kündigung mindestens zwei Wochen vorher 
anzudrohen. 
9.5. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvoll-
streckungsverfahren gegen das gesamte Vermögen der anderen 
Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermögens einge-
leitet wurde.
9.6. Für den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, 
wenn der Kunde ganz oder teilweise eine geschuldete Voraus-
zahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet und seiner 
Pflicht nicht innerhalb einer vom Lieferanten daraufhin gesetzten 
Frist von zwei Wochen nachkommt. Die Fristsetzung erfolgt in 
einer weiteren Zahlungsaufforderung des Lieferanten mit Kün-
digungsandrohung.
9.7. Darüber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag 
bei Vorliegen einer den Kunden betreffenden negativen Aus-
kunft der Creditreform e. V. insbesondere zu folgenden Punkten 
außerordentlich zu kündigen: erfolglose Zwangsvollstreckung, 
erfolglose Pfändung, eidesstattliche Versicherung zum Vermö-
gen, Restschuldbefreiung.
9.8. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag bei einem bevor-
stehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems oder 
einer registrierenden Leistungsmessung mit einer Frist von 
zwei Monaten auf den angekündigten Zeitpunkt des Einbaus zu 
kündigen. Der Lieferant wird dem Kunden in diesem Fall mit der 
Kündigung ein Angebot für den Abschluss eines neuen Energie-
liefervertrags unterbreiten.

10. Haftung
10.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflicht-
verletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder unge-
nauer oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene 
Schäden nach Maßgabe von Ziffern 10.2 bis 10.6.
10.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder 
bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit 
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließ-
lich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber 
geltend zu machen. 
10.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden 
Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von 
ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
10.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien 
sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft 
verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; 
dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Er-
füllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspart-
ner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
10.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, be-
schränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende 
Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Ver-
tragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung 
der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte vor-
aussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten 
einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außer-
halb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der 
Lebens-, Körper  oder Gesundheitsschäden.
10.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt.

11. Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei 
Umzug 
11.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug 
unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen 
Anschrift und der neuen Zählernummer oder Marktlokations-
Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss 
diese Mitteilung bis spätestens zehn Werktage vor dem Umzugs-
datum erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. 
Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermöglichen.
11.2. Der Lieferant wird den Kunden an der neuen Entnahme-
stelle, wenn der Umzug im Gebiet des bisherigen Netzbetreibers 
erfolgt, auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belie-
ferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde 
dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat. Ein 
Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des 
vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus 
dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines 
anderen Netzbetreibers zieht. In diesem Fall werden der Kunde 
und der Lieferant eine Einigung darüber treffen, in welcher Höhe 
der Lieferant einen Ausgleich für bereits beschaffte und nicht 
mehr gelieferte Mengen erhält.
11.3. Ist der Kunde Haushaltskunde i. S. v. § 3 Nr. 22 EnWG, hat 
er das Recht, den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in 
Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen Anschrift oder 
der zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle ver-
wendeten Marktlokations-Identifikationsnummer zu kündigen. 
Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs 
oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklärt werden. 
Die Kündigung beendet diesen Vertrag nicht und der Lieferant 
wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an der 
neuen Entnahmestelle weiterbeliefern, wenn der Lieferant dem 
Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung 
anbietet und die Belieferung an der neuen Entnahmestelle mög-
lich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, 
dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig 
mitgeteilt hat. 
11.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 
aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Liefe-

ranten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist 
der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen 
Entnahmestelle, für die der Lieferant gegenüber dem örtlichen 
Netzbetreiber einstehen muss und für die er von keinem ande-
ren Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den 
Preisen des Vertrags zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten 
zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle 
und Ansprüche des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen 
einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der neuen 
Entnahmestelle bleiben unberührt.

12. Übertragung des Vertrags
Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirt-
schaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertra-
gung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen vor 
dem Zeitpunkt der Übertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts 
mitzuteilen. Im Falle einer Übertragung hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. Hier-
auf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 
398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere 
bei Übertragungen i. S. d. Umwandlungsgesetzes, bleiben von 
dieser Ziffer unberührt.

13. Vertragsstrafe
13.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beein-
flussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach 
Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, 
eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die tatsächliche, 
sofern nicht feststellbar, für die geschätzte Dauer des unbe-
fugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der 
Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten 
Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den 
Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen.
13.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, 
die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Ver-
tragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde 
bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden 
Vertragspreis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf für den 
tatsächlichen, sofern der Beginn der Mitteilungspflicht nicht fest-
stellbar ist, für einen geschätzten Zeitraum, längstens aber für 
einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

14. Datenschutz / Wechselseitige Übernahme von  
Informationspflichten gegenüber sonstigen betroffenen 
Personen
14.1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen 
zum Datenschutz (z. B. DS-GVO) für die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten des Kunden ist: Ilzhöfer Inh. Walch GmbH 
& Co. KG, Siebentischstr. 16a, 86161 Augsburg, 0821/560800, 
energie@ilzhoefer.com, www.ilzhoefer.com.
14.2. Der/Die Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht 
dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezo-
genen Daten unter 0821/5608015, datenschutz@ilzhoefer.com 
zur Verfügung.
14.3. Der Lieferant verarbeitet folgende Kategorien personenbe-
zogener Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, Adresse, 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle 
(z. B. Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation), 
Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum, Abrech-
nungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungs-
verhalten.
14.4. Der Lieferant verarbeitet die personenbezogenen Daten 
des Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden 
Rechtsgrundlagen: 
a. Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages 
und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des 
Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie 
der §§ 49 ff. MsbG.
b. Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels-
odersteuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 
lit. c) DS-GVO.
c. Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von 
Art.6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von 
Art.6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter 
erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
d. Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbungerteilt 
hat, verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung 
zur Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit gemäß Art.7 Abs. 
3 DS-GVO widerrufen.
e. Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden sowie Mitteilung 
von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des 
Kunden durch die Auskunftei Creditreform Boniversum GmbH, 
Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss auf Grundlage von Art. 6 Abs. 
1 lit. b) und f) DS-GVO (Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter 
erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfordern, überwiegen).Der Lieferant über-
mittelt hierzu personenbezogene Daten über die Beantragung, 
Durchführung und Beendigung des Energieliefervertrages sowie 
Daten über nicht vertragsgemäßes oderbetrügerisches Verhal-
ten an die genannte Auskunftei. Der Datenaustausch mit der 
Auskunftei dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur 
Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Auskunftei 
verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie zudem zum 
Zwecke der Profilbildung (Scoring) um Dritten Informationen 
zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Kunden zu geben. In 
die Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die 
Anschriftendaten des Kunden ein. Nähere Informationen zur 
Tätigkeit der Auskunftei können online unter www.boniversum.
de/EU-DSGVOeingesehen werden. Die Informationen enthalten 
ausschließlich Angaben der Auskunftei und sind vom Lieferanten 
nichtüberprüft worden; mit dem Hinweis macht sich der Lieferant 
deren Inhalt nicht zu eigen.
14.5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezoge-
nen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer14.4. 
genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Emp-
fängern bzw. Kategorien von Empfängern:
a. Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, An der Limpurgbrücke 1, 
74523 Schwäbisch Hall
b. Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 
Neuss
14.6. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder 

in Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.
14.7. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den 
unter Ziffer 14.4. genannten Zwecken so lange gespeichert, 
wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum 
Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die 
personenbezogenen Daten des Kunden so langegespeichert, wie 
ein überwiegendes rechtliches Interesse des Lieferanten an der 
Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Be-
stimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei 
Jahren über das Vertragsende hinaus.
14.8. Der Kunde hat gegenüber dem Lieferanten Rechte auf 
Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Da-
ten(Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehler-
haft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); 
Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der 
Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehrerfor-
derlich ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbei-
tung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 
17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in 
Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen 
gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der vom 
Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen 
Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerrufeiner erteilten Ein-
willigung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin 
aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt 
(Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).
14.9. Verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten von 
Mitarbeitern des Kunden, verpflichtet sich der Kunde seine Mit-
arbeiter darüber zu informieren, dass der Lieferant für die Dauer 
des Energieliefervertrages die folgenden Kategorienpersonen-
bezogener Daten der Mitarbeiter zum Zwecke der Erfüllung des 
Energieliefervertrages verarbeitet: Kontaktdaten (z.B.: Name, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Stellenbezeichnung. 
Der Kunde informiert die betroffenen Mitarbeiterdarüber, dass 
die Verarbeitung der benannten Kategorien von personenbe-
zogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit.b) DS-GVO 
erfolgt. Außerdem teilt er den betroffenen Mitarbeitern die Kon-
taktdaten des Lieferanten als Verantwortlichem sowie des/der 
Datenschutzbeauftragten des Lieferanten mit. 

Widerspruchsrecht

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezo-
genen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der 
Marktforschung gegenüber dem Lieferanten ohne Angabe 
von Gründen jederzeit widersprechen. Der Lieferant wird 
die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Wi-
derspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung 
und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten lö-
schen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken 
(beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages) erforderlich 
ist. Auch anderen Verarbeitungen, die der Lieferant auf ein 
berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 
stützt, kann der Kunde gegenüber dem Lieferanten aus 
Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Kund-
energeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe wider-
sprechen. Der Lieferant wird die personenbezogenen Daten 
im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich 
nichtmehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die 
Datenlöschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist zu richten an: Ilzhöfer Inh. Walch 
GmbH & Co. KG, Siebentischstr. 16a, 86161 Augsburg, 
0821/560800, energie@ilzhoefer.com

15. Informationen zu Wartungsdiensten und entgelten /  
Lieferantenwechsel
15.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgel-
ten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich.
15.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. 
Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lie-
feranten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren 
Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Grün-
den, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln 
kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben.

16. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für Kaufleute i. S. d. Handelsgesetzbuches, 
juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich 86161 Augsburg. 
Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichts-
stand im Inland hat.

17. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienst
leistungsgesetz
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch 
Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine 
Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energie-
audits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt 
sind. Weiterführende Informationen zu der sog. Anbieterliste und 
den Anbietern selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie 
können sich zudem bei der Deutschen Energieagentur über das 
Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

18. Schlussbestimmungen
18.1. Die Regelungen dieses Vertrags sind abschließend. Münd-
liche Nebenabreden bestehen nicht.
18.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder 
teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 




